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Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten 
Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB), BGBl. Nr. 60/1974, geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB), 
BGBl. Nr. 60/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 242/2021, wird wie folgt 
geändert: 

Im § 220b Abs. 1 und 2 wird „für unbestimmte Zeit“ durch „lebenslang“ ersetzt und im Abs. 3 entfällt der 
Satz „Das Gericht hat mindestens alle fünf Jahre zu überprüfen, ob die Gefahr, wegen der das 
Tätigkeitsverbot verhängt wurde, noch besteht.“ 
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